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Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 235/2011 
 

Beratungsfolge Status Termin Art der Beratung 
Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport öffentlich 09.06.2011 Vorberatung 

Verwaltungsausschuss nicht öffentlich 16.06.2011 Entscheidung 

 
Sachbearbeiter/in: 
 
gez. Sabine Spranger 

Fachbereichsleiter/in: 
 
gez. Rolf Heeren 

 
 
Antrag des TuS Dangastermoor e. V. auf Erweiterung des 
bestehenden Vereinsheimes 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Der TuS Dangastermoor e. V. errichtete 2005 auf den Sportanlagen bei der Grundschule 
Langendamm ein Jugend- und Vereinshaus. In diesem Gebäude wurde ein rd. 40 m² großer 
Raum vorwiegend für die Zusammenkünfte der zahlreichen Jugendmannschaften des Ver-
eins realisiert. Inzwischen gehören fast 1000 Mitglieder dem Sportverein an, so dass der zur 
Verfügung stehende Vereinsraum zu klein geworden ist. Der TuS Dangastermoor e. V. bittet 
daher um die Genehmigung das vorhandene Vereinsheim um einen Anbau der Größe             
11 m x 7 m erweitern zu dürfen. Die Einzelheiten sind aus den anliegenden Plänen ersicht-
lich. 
  
 Weiterhin sollen  im neuen Anbau sanitäre Einrichtungen geschaffen werden. Für die Reini-
gung der Erweiterung kommt wie bisher der Verein auf. Die Finanzierung der Maßnahme 
erfolgt durch den TuS Dangastermoor e. V.  
 
Da durch den Anbau keine bisher genutzte Sportfläche verloren geht, wird vorgeschlagen, 
dem Vorhaben des TuS Dangastermoor e. V zuzustimmen. Einzelheiten der Errichtung und 
des Betriebes des Anbaus werden in die bereits bestehenden Vereinbarungen aufgenom-
men.  
 
Die Bereitschaft des Vereins, Strom- und Wasserkosten zu übernehmen, wird an die in Fra-
ge kommenden Vereine weiter getragen. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadt Varel stimmt als Eigentümerin der Sportanlagen bei der Grundschule Langen-
damm der Erweiterung des vorhandenen Jugend- und Vereinshauses durch den TuS Dan-
gastermoor e. V zu. Die bereits bestehende Nutzungsvereinbarung wird ergänzt.  
 
 


